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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Gewässerschutz

Besorgt ob der potentiellen negativen Umwelteinwirkungen des Fracking auf Grund-
und Trinkwasser zeigte sich Lukas Reimann (svp, SG). Bei der hydraulischen
Frakturierung von Gesteinsschichten zur Erdöl- oder Erdgasförderung wird eine
Flüssigkeit unter hohem Druck in ein Bohrloch gepumpt. Diese Flüssigkeit besteht nicht
ausschliesslich aus Wasser, sondern zu 0,5% bis 2% auch aus Zusatzstoffen, womit
gesundheits- und umweltgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen können. Aus
diesen Gründen verlangte der Motionär, dass sich der Bundesrat auf internationaler
Ebene dafür einsetze, dass die geplanten Fracking-Pläne am Bodensee - eine Region,
die Trinkwasser für fast 5 Mio. Menschen bereitstelle -  nicht in die Tat umgesetzt
werden. Der Bundesrat lehnte das Anliegen ab. Es liege ausserhalb seiner Kompetenz,
hier einzuschreiten; das Genehmigungsverfahren für Anlagen zur Gewinnung von Erdgas
wickle sich auf kantonaler Ebene ab, führte Bundesrätin Leuthard aus. Gleichwohl
zeigte sie Sympathien für das Anliegen und verwies auf das 2013 überwiesene Postulat
Trede (gp, BE), mit dem der Bundesrat unter anderem beantworten müsse, wie solche
Fragen in interkantonalen Gewässern zu klären seien. Sollten Kantone hier vorpreschen
wollen, würde der Bund diesen jedoch das Zuwarten empfehlen, wenn noch nicht
ausreichende Erkenntnisse für eine vollumfängliche Risikoabwägung vorliegen würden.
Auch hier erhoffte sich die Bundesrätin Klärung durch den zu erarbeitenden Bericht,
der 2015 präsentiert werden soll. Trotz dieser Ausführungen fand sich im
erstberatenden Nationalrat mit 98 zu 68 Stimmen bei 24 Enthaltungen eine deutliche
Mehrheit für das Anliegen Reimann. Neben den Grünen, der SP, einer
grossmehrheitlichen BDP-Mehrheit sowie 10 Repräsentantinnen und Repräsentanten
der CVP/EVP-Fraktion konnte der SVP-Politiker auch beinahe die Hälfte seiner Fraktion
für das Umweltanliegen hinter sich scharen. Die grünliberale Fraktion enthielt sich fast
komplett der Stimme. Ende 2014 stand die Beratung der Motion im Ständerat noch
aus. 1

MOTION
DATUM: 11.09.2014
MARLÈNE GERBER

Allgemeiner Umweltschutz

Mittels Postulat verwies Nationalrätin Trede (gp, BE) auf den Umstand, dass negative
Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt durch Fracking, resp. die hydraulische
Frakturierung von Gesteinsschichten zur Erdöl- oder Erdgasförderung, bisher nicht
ausgeschlossen werden können. Im Gegenteil bestünde durch den Einsatz von
Stützmittelflüssigkeit die Gefahr der Grundwasserverschmutzung. Ein vom Bundesrat
erarbeiteter Bericht soll daher eine explizite Haltung der Regierung gegenüber Fracking
ausdrücken, stichfeste Nachweise zur Umweltverträglichkeit erbringen und
Möglichkeiten aufzeigen, wie die Schweiz bei den angrenzenden Ländern auf ein
potentielles Fracking-Verbot oder -Moratorium Einfluss nehmen könnte. Darüber
hinaus soll der Bundesrat Wege darlegen, wie ein zehnjähriges Moratorium für die
Exploration und Gewinnung von Schiefergas in der Schweiz geschaffen werden könnte.
Wie bereits in seiner Antwort zu einer vom Parlament noch nicht behandelten Motion
Reimann (svp, SG), zeigte sich der Bundesrat bereit, seine Ansicht gegenüber einem
allfälligen Schiefergasförderungs-Moratorium detailliert darzulegen. Nach dieser
positiven Stellungnahme der Regierung überwies der Nationalrat das Postulat in der
Sommersession stillschweigend. 2

POSTULAT
DATUM: 21.06.2013
MARLÈNE GERBER

In seinem Bericht in Erfüllung eines Postulats Trede (gp, BE), in welchem der Bundesrat
seine Haltung gegenüber Fracking in der Schweiz darzulegen hatte, stufte die
Regierung insbesondere das theoretische Potenzial von Tiefengeothermie (Gewinnung
von Erdwärme) durch Fracking als hoch ein. Die Gewinnung von Erdgas durch Fracking
im Schweizer Untergrund sei hingegen eine ökonomisch weniger rentable Option –
obwohl sich die volkswirtschaftlichen Auswirkungen noch nicht in ihrer Gesamtheit
beurteilen liessen. Die Erdgasversorgung gelte hingegen aktuell als ausreichend und
Erdgas könne auf anderem Wege einfacher und preiswerter beschafft werden. Ferner
äusserte der Bundesrat klimapolitische Bedenken hinsichtlich Förderung fossiler
Erdgasvorkommen, weswegen er Fracking zu diesem Zwecke nicht unterstützen wolle.

POSTULAT
DATUM: 03.03.2017
MARLÈNE GERBER
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Weder ein generelles Verbot noch ein Moratorium erachtete er hingegen als notwendig:
Durch die Einhaltung bestimmter ökologischer Grundsätze sollte das Risiko bei
Tiefenbohrungen (mit oder ohne Fracking) für Mensch und Umwelt reduziert werden
können. Solche Bestimmungen zur Risikominimierung seien bereits grösstenteils
vorhanden, müssten jedoch betreffend Vollzug konkretisiert werden, wobei die
Kantone ihre Praxis vereinheitlichen sollten. Darüber hinaus müssten einzig
Anpassungen der Bestimmungen betreffend ein Verbot „jeglicher schwer abbaubarer
umwelt- oder gesundheitsgefährdender Stoffe" in den Fracking-Flüssigkeiten sowie
eine Offenlegungspflicht aller für das Fracking verwendeter Stoffe geprüft werden. Mit
Verweis auf die Kompetenz des Bundes zum Erlass von Vorschriften im Umwelt- und
Gewässerschutz hätte der Bund jedoch die Möglichkeit, bei Nichteinhaltung der
gegebenen Umweltgrundsätze ein Moratorium einzuführen. 3

Klimapolitik

Am frühen Montagmorgen des 21. Septembers 2020, also zu Beginn der dritten Woche
der Herbstsession der eidgenössischen Räte, besetzten einige Hundert
Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten den Bundesplatz vor dem Bundeshaus in Bern.
Die Medien waren sich rasch einig, dass dies ein geschickter, medienwirksamer
Schachzug war, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Die Forderungen der
Gruppierung, die sich «Rise up for Change» nennt, waren sehr vielfältig und bestanden
gemäss einzelnen Medienberichten etwa aus der ökologischen Ausrichtung der
Landwirtschaft oder der Verpflichtung des Finanzsektors, seine Geldflüsse
offenzulegen. Auch sollen die Banken aufhören, in die fossile Industrie zu investieren.
Zudem sei die Bevölkerung bei der Umsetzung der Klimaziele besser einzubeziehen. Da
Kundgebungen auf dem Bundesplatz während den Sessionen des Parlaments seit 1925
verboten sind, war die Besetzung des Bundesplatzes illegal. Die Stadtberner Regierung
stellte den Aktivistinnen und Aktivisten am Montagabend ein Ultimatum, den
Bundesplatz bis am Dienstagmittag zu verlassen. Wie die Medien berichteten, gab es
bereits vor diesem Ultimatum von Seiten des Ratsbüros von National- und Ständerat
und von Politikerinnen und Politikern von rechts bis in die politische Mitte die
Forderung an die Stadt Bern, den Bundesplatz schnellstmöglich zu räumen. Christian
Imark (svp, SO) forderte den Bundesrat per Motion gar dazu auf, die Stadt Bern zu
enteignen und somit auf dem Bundesplatz zukünftig selber für die Durchsetzung von
Recht und Ordnung zu sorgen. Viele Politiker und Politikerinnen von rechts-
bürgerlicher Seite, beispielsweise Peter Keller (svp, NW) oder Hans-Peter Portmann
(fdp, ZH), warfen der Berner Stadtregierung vor, zu wenig hart durchzugreifen. Auch für
die Medien war die Haltung der Berner Stadtregierung Anlass für ausführliche
Berichterstattung. Sie spekulierten teilweise, dass sich die rot-grüne Berner Exekutive
im Dilemma zwischen Durchsetzung der Rechtstaatlichkeit einerseits und Sympathie für
die Protestierenden andererseits befinde und vor den Wahlen im November 2020 keine
Fehler machen wolle. Linke Politikerinnen und Politiker äusserten mehr Verständnis für
die Aktion und für die Haltung der Stadtregierung. Aline Trede (gp, BE) und Balthasar
Glättli (gp, ZH) forderten in den Medien denn auch, das Verbot von Kundgebungen
während der Session aufzuheben. Nachdem die Klimaaktivistinnen und -aktivisten auch
ein zweites Ultimatum der Stadt Bern hatten verstreichen lassen, wurde das Camp rund
48 Stunden nach Beginn der Aktion von der Berner Polizei und Feuerwehr geräumt. Ob
und was die Aktion für die Klimapolitik gebracht hatte, wurde von den Zeitungen
unterschiedlich eingeschätzt. Die Weltwoche schrieb von «Erosion des Rechtsstaates»
und «rechtsstaatlicher Verlotterung» und die NZZ war der Ansicht, dass die
Platzbesetzung dem Anliegen des Klimaschutzes eher schade. Dem stimmte ein
Kommentar im Blick zu, wonach die Aktivistinnen und Aktivisten mit dieser Aktion viele
Leute verschreckt und keine neuen Sympathisanten dazu gewonnen hätten. Die linke
Wochenzeitung fand den zivilen Ungehorsam angesichts der weltweiten
Klimaerwärmung hingegen gerechtfertigt. Weiter wurde von den Medien vermutet, dass
die Räumung den Klimaaktivisten helfe, weil nichts so langweilig gewesen wäre, wie ein
Protest, der nicht geräumt werde, dann langsam an Besetzerinnen und Besetzern
verliere und so schliesslich im Sande verlaufe. Auch habe die Klimabewegung durch das
Protestcamp wieder an Schwung gewonnen, nachdem die Klimapolitik über Monate
hinweg von der Corona-Pandemie überschattet worden sei. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Der Bundesrat präsentierte im September 2022 den Entwurf für die Revision des CO2-
Gesetzes. Der Gesetzesentwurf beinhaltete Massnahmen für die Zeit von 2025 bis 2030
und knüpfte damit an das geltende CO2-Gesetz an, welches das Parlament bis 2024
verlängert hatte. Gemäss Botschaft habe der Bundesrat die Bedenken, die im Rahmen
der letzten, gescheiterten Revision aufgekommen waren, ernst genommen und sehe
daher keine neuen oder höheren Abgaben vor.
Das Ziel der Revision bestehe darin, die Treibhausgasemissionen der Schweiz bis 2030
gegenüber 1990 um 50 Prozent zu reduzieren, wobei die Reduktion zu zwei Dritteln im
Inland und zu einem Drittel mit Massnahmen im Ausland erfolgen soll. Für die Regelung
der Rahmenbedingungen, unter welchen CO2-Emissionen der Schweiz mittels
Projekten im Ausland kompensiert werden können, habe die Schweiz bereits
verschiedene Abkommen mit einzelnen Staaten abgeschlossen, wie etwa jenes mit
Peru.
Der Gesetzesentwurf sah Massnahmen in verschiedenen Bereichen vor; insgesamt
sollen rund CHF 4.1 Mrd. in den Klimaschutz investiert werden:
Der Grossteil der Investitionen in der Höhe von rund CHF 2.8 Mrd. wollte der Bundesrat
für Klimaschutzmassnahmen im Gebäudebereich aufwenden. Die Mittel aus der CO2-
Abgabe auf fossile Brennstoffe sollen knapp zur Hälfte für Klimaschutzmassnahmen wie
dem Gebäudeprogramm eingesetzt werden. Weitere Bereiche, die in den Genuss der
Mittel aus der CO2-Abgabe kommen sollen, sind die Förderung von Geothermie und die
Energieplanung einzelner Gemeinden. Auch soll der bereits bestehende
Technologiefonds weiter alimentiert werden, mit dem unter anderem neu die Risiken
beim Ausbau von Fernwärmenetzen abgesichert werden können. Die Bevölkerung und
die Wirtschaft erhalten die übrigen circa 50 Prozent aus der CO2-Abgabe
rückerstattet.
Im Verkehrsbereich sah der Bundesrat Mittel in der Höhe von rund CHF 800 Mio. vor.
Damit soll die Ladeinfrastruktur für Elektroautos ausgebaut und die Anschaffung von
Elektrobussen für den öffentlichen Verkehr und für internationale Zugverbindungen
gefördert werden. Im grenzüberschreitenden Schienenpersonenverkehr sollen den
Transportunternehmen für die Bereitstellung neuer Angebote, inklusive Nachtzüge, bis
Ende 2030 Finanzhilfen gewährt werden können. Im Bereich des Güterverkehrs sollen
Elektro- und Wasserstofflastwagen bis 2030 von der LSVA befreit bleiben, um auch
Anreize für CO2-arme Transportmittel zu schaffen. Ein solcher Anreiz soll auch für die
Autoimporteure bestehen bleiben: Gemäss Botschaft werden die CO2-Zielwerte für
importierte Fahrzeuge wie in der EU weiter verschärft; bei Nichteinhaltung der
Zielwerte werden Strafen ausgesprochen.
Die Importeure von Benzin und Diesel müssen weiterhin einen Grossteil der CO2-
Emissionen mit Klimaschutzmassnahmen kompensieren. 5 bis 10 Prozent der CO2-
Emissionen aus Treibstoffen sollen die Importeure direkt durch das Inverkehrbringen
erneuerbarer Treibstoffe einsparen.
Weiter möchte der Bundesrat die Anbieter von Flugzeugtreibstoffen dazu verpflichten,
dem Kerosin, das in der Schweiz getankt wird, erneuerbare Treibstoffe beizumischen,
wie es auch die EU vorsehe. 
Gemäss Entwurf soll es künftig grundsätzlich allen Unternehmen offenstehen, sich von
der CO2-Abgabe zu befreien, wenn sie eine CO2-Reduktionsverpflichtung
abschliessen. Wie bis anhin sind Grossemittenten von der CO2-Abgabe ausgenommen,
sie nehmen stattdessen am mit der EU verknüpften Emissionshandelssystem teil.
Schliesslich soll auch der Finanzmarkt einen Beitrag leisten, indem die die
Aufsichtsbehörden zur Berichterstattung über die klimabedingten Risiken verpflichtet
werden. 

Mit dieser Botschaft beantragte der Bundesrat auch mehrere Vorstösse zur
Abschreibung, namentlich ein Postulat Ammann (mitte, SG; Po. 19.3643), ein Postulat
der UREK-SR (Po. 19.3949), eine Motion Trede (gp, BE; Mo. 19.4614) sowie eine Motion
der KVF-NR (Mo. 21.3977). 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

01.01.65 - 01.01.23 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abfälle

Als die 2014 wohl mit Abstand am meisten mediale Aufmerksamkeit erregende Studie
des BAFU entpuppte sich die im Januar präsentierte Erhebung der
Kehrichtzusammensetzung 2012, deren Basis die Untersuchung von insgesamt 16,5 t
Kehricht in 33 ausgewählten Gemeinden war. Auf grosses Medienecho stiess dabei in
erster Linie der Befund, dass 20% des Haushaltskehrichts aus noch verwertbaren
Stoffen bestand. Darunter befanden sich zu einem Grossteil noch geniessbare
Lebensmittel sowie zu kleineren Teilen auch Glas und Papier, die dank einer gut
ausgebauten Infrastruktur eigentlich rezykliert werden könnten. Insgesamt macht der
Anteil von biogenen, resp. kompostier- oder vergärbaren Abfällen gar beinahe ein
Drittel der gesamten Haushaltsabfälle aus. Gerade die Anteile an Papier und biogenen
Abfällen im Kehricht hätten im Vergleich zur Vorgängerstudie (2001) stark zugenommen,
wobei bereits in der Studie im Jahr 2001 Handlungsbedarf betreffend die biogenen
Abfälle festgestellt worden war. Bei rund der Hälfte der biogenen Abfälle handelte es
sich um weggeworfene, aber noch geniessbare Lebensmittel, ein Anteil, der beinahe
einem Sechstel des gesamten Siedlungsabfalls entspricht. Das Problem des "Food
Waste" war auch vom Bund entdeckt worden: Im Rahmen des im Vorjahr
verabschiedeten Aktionsplans "Grüne Wirtschaft" erhielten Massnahmen zur Reduktion
der Lebensmittelverschwendung einen hohen Stellenwert. Zwei im Berichtsjahr
eingereichte, aber vom Parlament noch nicht behandelte Vorstösse, namentlich eine
Motion Hausammann (svp, TG) und ein Postulat Trede (gp, BE), zielten ebenfalls auf eine
Verstärkung solcher Massnahmen. Die Ergebnisse der Studien wiesen ferner eine
positive Wirkung von Sackgebühren auf. In den Gemeinden, die eine Gebühr auf
Kehrichtsäcke erheben, entdeckte die Untersuchung weniger rezyklierbare Stoffe im
Haushaltskehricht. Gegenwärtig verfügen 20% aller Schweizer Gemeinden über kein
verursachergerechtes Gebührensystem. Im Juli setzten Eurostat-Daten die Zahlen zu
Schweizer Siedlungsabfällen in den europäischen Kontext. Mit etwas über 690 kg Abfall
pro Einwohner und Jahr produzierte die Schweizer Bevölkerung 2012 mehr Abfall als die
Bevölkerung jedes EU-Mitgliedstaats. 6

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 29.01.2014
MARLÈNE GERBER

Im Jahr 2016 lehnte das Parlament zwei Vorstösse ab, die verstärkte Massnahmen zur
Verringerung von Lebensmittelverlusten, dem sog. Food Waste, forderten. Ein Postulat
Trede (gp, BE), das den Bundesrat zur Prüfung von zusätzlichen Massnahmen
aufforderte – darunter beispielsweise eine realistischere Kalkulation von
Haltbarkeitsdaten oder die Sensibilisierung im Schul- und Berufsbildungsunterricht –
wurde in der Frühjahrssession vom Nationalrat abgelehnt (Po. 14.3603). Dabei folgte die
grosse Kammer dem Antrag des Bundesrates, der in seiner Stellungnahme ausführte,
dass mit dem im März 2013 verabschiedeten Aktionsplan Grüne Wirtschaft bereits
etliche Massnahmen angedacht worden seien, die dem Postulat Rechnung tragen
würden. So soll mit dem Nationalen Forschungsprogramm "Gesunde Ernährung und
nachhaltige Lebensmittelproduktion" (NFP 69) die Grundlagenforschung in diesem
Bereich gestärkt werden. Darüber hinaus hätten die Bundesbehörden einen breiten
Stakeholderdialog lanciert, dessen Ziel es auch sei, konkrete Lösungsvorschläge
betreffend die Datierung von Lebensmitteln und die Information und Sensibilisierung
der Bevölkerung zu präsentieren. Auch international sei man tätig, indem man die
Erarbeitung eines UNO-Programms zu nachhaltigen Agrar- und Ernährungssystemen
unterstütze. Im Rat nahm Maya Graf (gp, BL), die den Vorstoss nach Ausscheiden ihrer
Parteikollegin übernommen hatte, die jüngsten Aktivitäten des Bundes positiv zur
Kenntnis, wollte durch die Annahme des Postulats jedoch einen Bericht erarbeiten
lassen, der ein Zwischenfazit zieht und neu entstandene Handlungslücken aufzeigt.
Neben der Ratslinken fand der Vorstoss lediglich innerhalb der GLP- und BDP-Fraktion
grossmehrheitliche bis vollständige Unterstützung, was mit den vereinzelten Stimmen
aus der CVP/EVP-Fraktion nicht zu einer Mehrheit reichte. Besser erging es vorerst
einer Motion Hausammann (svp, TG), die den Bundesrat dazu aufforderte, Massnahmen
zu treffen, damit der Food Waste in der Schweiz bis 2020 um mindestens 30%
verringert werden kann. Dieses von bürgerlicher Seite lancierte Anliegen eines
Bauernvertreters verschaffte sich im Nationalrat über die befürwortenden Stimmen des
Postulats Trede hinaus die vollständige Unterstützung der CVP/EVP-Fraktion sowie
jeweils ein gutes Fünftel der Stimmen aus der SVP- und FDP-Fraktion, womit der
Vorstoss im Erstrat mit komfortablem Mehr angenommen werden konnte. Die Motion
scheiterte hingegen im zweitberatenden Ständerat, der das Anliegen lediglich mit 16 zu
22 Stimmen bei 1 Enthaltung befürwortete. 7

MOTION
DATUM: 15.06.2016
MARLÈNE GERBER
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